
13. Mai 2015

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
montags 15 - 17 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Servatiusweg 19-23
Gebäude C, 2. OG 
Telefon: 0 22 22 / 99 56 355
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 22 22 / 99 56 404
 0 151 / 722 11 101 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Servatiusweg 19-23, 
Gebäude C
Telefon: 0 22 22 / 99 56 401
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 553,  
am 21. Mai 2015, 
14 - 17:30 Uhr.
Ansprechpartner bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Fachausschuss „Volkshochschule“
Mittwoch, 20.05.2015, 18 Uhr in Raum 2 des VHS-Gebäudes, 
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim-Roisdorf

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 21.05.2015, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 27.05.2015, 18 Uhr

Betriebsausschuss
Dienstag, 02.06.2015, 18 Uhr im Sozialraum (Fahrzeughalle) 
des Stadtbetriebs Bornheim, Donnerbachweg 15, 
53332 Bornheim-Waldorf

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden in der Aula der 
Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Born-
heim, statt. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sit-
zungsunterlagen) gibt es auf der Internetseite der Stadt 
Bornheim direkt unter session.stadt-bornheim.de.

Amtliche Bekanntmachungen

Gemäß § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung geben wir 
hiermit folgendes bekannt:

1. Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner 23. Sitzung/Wahl-
periode 2014/2019 am 19.03.2015 in öffentlicher Sitzung auf 
Empfehlung des Betriebsausschusses vom 11.03.2015 fol-
genden Beschluss gefasst:
Der geprüfte Jahresabschluss des Wasserwerkes zum 
31.12.2013 wird
-   mit einer Bilanzsumme von 25.553.959,30 EUR und
-   mit einem Jahresgewinn von 364.584,55 EUR festgestellt.
Von dem festgestellten Jahresgewinn sind 364.584,55 EUR 
als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt abzuführen. 
Der Lagebericht 2013 wird festgestellt.
Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2013 Entlastung erteilt.

2.  Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-Westfalen

Prüfungsvermerk
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Wasserwerk der Stadt Born-
heim. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2013 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Bonn, bedient.
Diese hat mit Datum vom 04.03.2015 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasser-
werks der Stadt Bornheim, Bornheim, für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-

kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.“
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine Analyse 
anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen 
(JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 26.03.2015

GPA NRW
Im Auftrag   Siegel
Wilma Wiegand

3. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Wasser-
werkes der Stadt Bornheim liegen zur Einsicht im Rathaus 
Bornheim, Rathausstraße 2, Zimmer 457 bereit.

Bornheim, den 29.04.2015

gez. Wolfgang Henseler, Erster Betriebsleiter
gez. Ralf Cugaly, kaufmännischer Betriebsleiter
gez. Manfred Schier , technischer Betriebsleiter

Öffentliche Bekanntmachung
Wasserwerk der Stadt Bornheim

Die Betriebsleitung

Sondermüll wie Lacke, Lampen oder Leuchtstoffröhren kön-
nen Bornheimer Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 26. 
Mai 2015, kostenlos beim Schadstoffmobil der Rhein-Sieg-
Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) abgegeben. Es steht 
von 10 bis 13 Uhr auf der Straßburger Straße in Sechtem und 
von 14.30 bis 18 Uhr vor dem Bornheimer Rathaus.

Die Abgabe der schadstoffhaltigen Abfälle wie zum Beispiel 
Energiespar- und LED-Lampen, Reste von Putz-, Reinigungs- 
und Pflanzenschutzmitteln, Spraydosen oder flüssigen Far-
ben ist kostenlos.

Jeden Monat kommt das Schadstoffmobil in zwei Bornhei-
mer Ortschaften, weitere Termine stehen im Internet unter 
www.bornheim.de unter „Aktuelles“, „Schadstoffmobil“. 
Zusätzlich nehmen die Entsorgungsanlagen der RSAG in 
Swisttal-Miel, Troisdorf, Sankt Augustin oder Eitorf jeder-
zeit solche Abfälle entgegen.

Schadstoffmobil kommt  
nach Sechtem und Bornheim

Der Startschuss für den Umweltpreis der Stadt Bornheim ist 
erfolgt: Der Umweltausschuss hat beschlossen, den Preis 
auch 2015 auszuloben. Zielgruppe sind in diesem Jahr Kin-
der und Jugendliche, die gezielt in den Bornheimer Kinder-
gärten, Grund- und weiterführenden Schulen zur Teilnahme 
aufgerufen werden. Zur Finanzierung sucht die Stadt noch 
Sponsoren. Wer den Umweltpreis mit einem finanziellen 
Beitrag unterstützen möchte wird gebeten, sich bei Manu-
ela Domschat von der Stabstelle Umwelt und Agenda, 0 22 
22/94 53 07, E-Mail: manuela.domschat@stadt-bornheim.
de, zu melden. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung 
ausgestellt.

Der Umweltpreis wird voraussichtlich Ende 2015 in den Ka-
tegorien Kindergärten, Grundschulen und weiterführende 
Schulen verliehen. Nähere Informationen im Internet unter 
www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Umwelt, Agenda und 
Fairtrade“, „Umwelt in Bornheim“, „Umweltpreis“.

Stadt Bornheim sucht  
Sponsoren für Umweltpreis



Öffentliche Bekanntmachung der 10. Satzung vom 
04.05.2015 zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung des HallenFreizeitBads 

der Stadt Bornheim vom 05.03.1999
Aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f i.V.m. §114 a Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 
(GV. NRW. S.208) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts „Stadtbetrieb 
Bornheim“ vom 02.10.2007 in der geltenden Fassung und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW S. 687), 
hat der Verwaltungsrat des StadtBetriebs Bornheim in seiner Sitzung am 29.04.2015 folgende 10. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des HallenFreizeitBads der Stadt Bornheim vom 05.03.1999 beschlossen:

Artikel I
Die aufgeführten Tarife im Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des HallenFreizeitBads der 
Stadt Bornheim werden wie folgt festgesetzt:

Tarif-Nr. Gebührenart Gebühr EUR

1 Erwachsene  

 Aufpreis Saunanutzung (nur mit Tageskarte Schwimmen buchbar)

1.9 Vormittag (bis 4 Stunden) Montag bis Freitag, letzter Einlass 13.30 Uhr 5,60

1.10 Zeittarif (bis 4 Stunden) 10,00

1.11 Nachgebühr je angef. 30 Min. (maximal Unterschied zu Tageskarte) 1,10

1.12 Tageskarte 12,30

1.13 Saunazuschlag Monatskarte (Gültig 30 Tage ab Ausstellung) 22,00

1.14 Saunazuschlag Jahreskarte (Gültig 1 Jahr ab Ausstellung) 217,00

2 Jugendliche

 - Kinder ab 3 Jahren
- Jugendliche bis 18 Jahre 

Vollzeitschüler/innen über 18 Jahren und Studenten / Studentlinnen bis 
26 Jahre mit entsprechenden Ausweisen

- Schwerbehinderte, Schwerbeschädigte und Schwerkriegsbeschädigte 
jeweils ab 70 % Behinderung mit entsprechendem Ausweis

- Sonstige Personen mit besnderem Berechtigungsausweis der Stadt Born-
heim

 Aufpreis Saunanutzung (nur mit Tageskarte Schwimmen buchbar)

2.9 Vormittag (bis 4 Stunden) Montag bis Freitag, letzter Einlass 13.30 Uhr 4,50

2.10 Zeittarif (bis 4 Stunden) 8,90

2.11 Nachgebühr je angef. 30 Min. (maximal Unterschied zu Tageskarte) 1,10

2.12 Tageskarte 11,20

2.13 Saunazuschlag Monatskarte (Gültig 30 Tage ab Ausstellung) 20,00

2.14 Saunazuschlag Jahreskarte (Gültig 1 Jahr ab Ausstellung) 190,00

10 Sonstige Gebühren  

10.1 Pfandgebühr Kundenkarten 5,00   

Der bisherige Tarif 10.1 „Benutzung Solarium“ entfällt.

Artikel II
In-Kraft-Treten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.07.2015 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende 10. Satzung vom 04.05.2015 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hal-
lenFreizeitBads der Stadt Bornheim vom 05.03.1999 machen wir hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht bekannt.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, son-
stige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem StadtBetrieb Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 04.05.2015
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister   gez. Ulrich Rehban, Vorstand SBB

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Amtliche Bekanntmachungen

13. Mai 2015

Stadt Bornheim Bürgerinformation


